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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Hilflosen-
entschädigung

Jn der Zeit/upe 7 -2/95 dade icd
den Tlrfz'/ce/ «AP/V-Renten und

£r^dnzun^"5/e/shin^en 7995;
Teuerun^sanpcissun^» ge/esen

(Seife 47 /cd dade zwei Prägen
dazu:
• Vor meiner Pensionierung war
ic/î /V-derecdtigt. vi/s Dauer-Be-

scdädigter mif 75% dekam ich

etwa 7 0 /adre /an^7V-Penfe. Sie

schreiben in /irrem ZlrfiiceZ: «Die

neuen Ansätze werden von Am-
fes wegen angewendet» Stedt

mir mif meinen 75 Prozenf 7n-

vaiidifäfs^rad nicirf 7/iZ/iosen-
enfscZrädi^un^ zu, mindesfens
miffZeren Grades? Und dies

rücZcwirZcend?

• /cd und meine Prau dezz'eden

Pr. 2296.- ADV-Rente. Was
Zcann icZz fun, dass icd TPi/f-

Zosenenfscdädigung dekomme?

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile
führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14 500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Gerne beantworte ich Ihre
Fragen, soweit dies aufgrund
Ihrer Angaben möglich ist:

Invaliditätsgrad und
Hilflosenentschädigung
Als Invalidität im Sinne des

Bundegesetzes über die Inva-
lidenversicherung (IVG) gilt
eine «durch einen körperli-
chen oder geistigen Gesund-
heitsschaden als Folge von
Geburtsgebrechen, Krank-
heit oder Unfall verursachte,
voraussichtlich bleibende
oder längere Zeit dauernde
Erwerbsunfähigkeit» (Art. 4

IVG). Für die Bemessung des

Invaliditätsgrades wird das

nach Eintritt der Invalidität
noch zumutbare Erwerbsein-
kommen mit dem Erwerbs-

einkommen, das ohne Invali-
dität erzielt werden könnte,
vergleichen; bei fehlendem
Erwerbseinkommen wird
darauf abgestellt, inwieweit
sich die Nichterwerbstätigen
nach Eintritt der Invalidität
noch im bisherigen Aufga-
benbereich betätigen können
(Art. 28 IVG; Art. 27 IVV).

Demgegenüber liegt eine

Hilflosigkeit im Sinne des Ge-

setzes vor wenn jemand we-

gen der Invalidität für die all-
täglichen Lebensverrichtun-

gen dauernd der Hilfe Dritter
oder der persönlichen Über-

wachung bedarf» (Art. 42
Abs. 2 IVG). Zu den massge-
benden Lebensverrichtungen
zählen das An- und Ausklei-
den, das Aufstehen, Absitzen
und Abliegen, die Nahrungs-
aufnähme, die Körperpflege,
das Verrichten der «Not-
dürft», die Fortbewegung so-
wie die Herstellung des Kon-
takts zur Umwelt. Eine dau-
ernde Hilflosigkeit ist gege-
ben, wenn die entsprechen-
den Voraussetzungen unun-
terbrochen mindestens ein
Jahr gedauert haben.

Wie Sie daraus ersehen,
handelt es sich bei Invalidität
um unterschiedliche Rechts-

begriffe:

• die Invalidität wird durch
das Erwerbseinkommen bzw.
den täglichen Aufgabenbe-
reich,
• die Hilflosigkeit durch indi-
viduelle Pflege- oder Betreu-

ungsbedürftigkeit
bestimmt. So sind viele Inva-
lide nicht gleichzeitig hilflos;
anderseits gibt es - besonders
in hohem Alter - viele Versi-
cherte ohne IV-Leistungen,
die schwer hilflos sein kön-
nen. Ihre Annahme, bei einer
Invalidität von 75% sei auto-
matisch eine Hilflosigkeit ge-
geben, trifft daher nicht zu.
Wie es im konkreten Fall
tatsächlich aussieht, müsste
mit einer Anmeldung abge-
klärt werden.

Anmeldung für eine
Hilflosenentschädigung
Auch der Anspruch auf Hilf-
losenentschädigung ist - wie
jeder andere Versicherungs-
anspruch - durch Anmel-
dung bei der Ausgleichskasse,
welche Ihre AHV/IV-Rente
ausrichtet, geltend zu ma-
chen. Für die Anmeldung be-
steht ein einheitliches For-
mular.

Aufgrund der Angaben der
versicherten Person und des

betreuenden Arztes lässt die

Ausgleichskasse die medizini-
sehen Voraussetzungen bei
der IV-Stelle abklären. Wenn
auch die versicherungsmässi-
gen Voraussetzungen erfüllt
sind, kann Ihnen die Aus-

gleichskasse die Ihnen zu-
stehende Hilflosenentschädi-
gung ausrichten.

Hilflosenentschädigungen
sind keine Ergänzungs-
leistungen
Gerne weise ich bei dieser Ge-

legenheit auf die häufige Ver-

wechslung von Hilflosenent-
Schädigung und Ergänzungs-
leistung hin, die als unter-
schiedliche «Bedarfsleistun-

gen» ausgestaltet sind:
• die Hilflosenentschädigung
ist eine Versicherungslei-

stung, die - unabhängig von
der wirtschaftlichen Lage -
von den Versicherten auf-

grund der Pflege- und Betreu-

ungsbedürftigkeit bean-

sprucht werden kann.
• eine Ergänzungsleistung
kann - unabhängig von der
Pflege- oder Betreuungsbe-
dürftigkeit - ausgerichtet
werden, wenn der persönli-
che Lebensbedarf mit den ei-

genen finanziellen Mitteln
nicht angemessen gedeckt
werden kann.

Ebenso wie die Hilflosen-
entschädigung ist auch die Er-

gänzungsleistung durch An-
meidung geltend zu machen.
Für weitere Auskünfte oder

Unterlagen wenden Sie sich
an Ihre Ausgleichskasse oder
an die AHV-Zweigstelle Ihres
Wohnortes. Selbstverständ-
lieh steht Ihnen auch die ort-
liehe Beratungsstelle von Pro
Senectute gerne zur Verfü-

gung.
Dr. fur. Pudo/fTt/or

Recht
Nicht unterschrie-
bene letztwillige
Verfügung

Meine PZtern duften eine Pigen-

fumswodnung im Wert von ca.

Pr. 350 000.-. Mein Bruder ans
SwcZa/rz/ca maedfe eine Anzad-
/ung von Pr. 30 000 - und eine
ScfruZdwßeraa/zme von 95 000
Pranken. Da er ader kein Geld

datte, mussten die P/tem wei-
terdin /tir ade Ausladen au/-
kommen. Wei/ icd de/iiredfete,
dei einer Prdscda/t zu kurz zu
kommen, nadm icd einen An-
wa/7. Mein Bruder reagierte nie

- er war wieder naed Süda/fika
verreist. Au/Anraten des Notars
datte meine Mutter ein Pesta-

mentgesedrieden, in dem icd a/s

Prdz'n derücksicdtigt war. Nacd
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